
 

Teilnahmebedingungen Kurse                                             

im Freibad Kirchheim unter Teck 
 
 

Geltung:  
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für alle von den Stadtwerken Kirch-
heim unter Teck angebotenen Kurse und werden vom Teilnehmer durch die Anmeldung 
als verbindlich anerkannt.  
Im Übrigen gelten ergänzend die Haus- und Badeordnung und die jeweiligen Preislisten 
sowie die Entgeltordnung. 

 

 

Probeteilnahme:  
Eine Probeteilnahme an den Kursen ist nicht möglich. 

 

 

Anmeldung:  
Die Anmeldung erfolgt durch das Ausfüllen und der Unterschrift des Anmeldeformulars. 
Welches unter www.stadtwerke-kirchheim.de erhalten. Die unterzeichnete Anmeldung gilt 
als Antrag. Eine Reservierung von Kursplätzen ist nicht möglich. Eine Anmeldung gilt als 
erfolgt, wenn das Anmeldeformular bei uns eingegangen ist. Das unterschriebene 
Anmeldeformular eingescannt per E-Mail an T.Steinrueck@kirchheim-teck.de geschickt 
werden. Sollte ein Kurs belegt sein, gilt die Reihenfolge des zeitlichen Eingangs bei der 
Zuteilung der Plätze. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Teilnahmebestätigung der 
Stadtwerke zustande. Sollte ein Platz nicht wie beantragt zur Verfügung gestellt werden 
können, so ergeben sich hieraus keinerlei Ansprüche. 

 

 

Datenschutz:  
Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer/die Teilnehmerin ein, dass die Daten zur 
Bearbeitung des Antrages von den Stadtwerken  Kirchheim unter Teck genutzt und 
gespeichert werden dürfen. Die Einwilligung ist freiwillig, bitte beachten Sie jedoch 
das Buchungsabläufe nicht bearbeitet werden können, wenn die entsprechenden 
Daten nicht vorliegen. In solchen Fällen sind die Stadtwerke Kirchheim unter Teck 
berechtigt, die Teilnahme abzulehnen. Ihre Daten werden ausschließlich für die 
notwendigen Abläufe im Zusammenhang mit den Kursen verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben oder anderen Zwecken zugeführt. Mit Ihrer Unterschrift 
erklären Sie die Einwilligung. Bei Personen unter 16 Jahren müssen beide 
Erziehungsberechtigten unterzeichnen oder die alleinige Personen-sorge mit der 
Unterschrift nachgewiesen werden. Sind mehrere Personen sorgeberechtigt haben 
Sie die Anmeldung gemeinsam zu unterzeichnen. Die Ein-willigung kann jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, sofern der Widerruf erfolgt kann der 
Kurs nicht fortgesetzt werden, da die Daten dann alle gelöscht werden. Von Ihrer 
Einwilligungserklärung erhalten Sie eine Mehrfertigung.



Kursgebühren:  
Die Kursgebühren sind im Voraus per Rechnung innerhalb 8 Tagen aber spätestens 5 
Tage vor Kursbeginn zu bezahlen. Der Eintritt ist in der Kursgebühr enthalten. 
Erst mit Eingang der Zahlung gilt der Kursplatz als gebucht. Bis dahin behalten sich die 
Stadtwerke ein Rücktrittsrecht vor. Nach Zahlung der Kursgebühr bekommt jeder 
Teilnehmer vor Kursbeginn eine Terminliste auf der die Kurseinheiten hinterlegt sind. 

 

 

Rückerstattung/Stornierung:  
Bei unregelmäßiger Teilnahme an den Kursen oder Krankheit, sofern sie nur vorüber-
gehend ist, entbinden nicht von der Zahlung der vollen Kursgebühr. Eine Erstattung 
einzelner Kursstunden sowie Vor- und Nachholtermine erfolgen nicht. Nach Kursbeginn 
ist eine Stornierung des Kurses und eine anteilige Rückerstattung von Kursgebühren nur 
möglich, wenn der Teilnehmer aufgrund länger andauernder Krankheit an der Kurs-
teilnahme vollständig gehindert ist, dies ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und 
die Kurskarten mit den restlichen Kurseinheiten zurück zu gegeben hat. Für die 
Bearbeitung fällt in allen Fällen eine pauschale Gebühr von 7,50 Euro an. Die Pauschale 
deckt den bereits entstandenen Aufwand für die Bearbeitung und Stornierung der 
Buchung ab. Ihnen bleibt der Nachweis vorbehalten, dass den Stadtwerken Kirchheim 
unter Teck ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die 
Pauschale ist. 
 

 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Die Teilnahme an den Kinderschwimmkursen ist ab 5 Jahren möglich. Die Kinder müssen 
bei Beginn des Kurses 5 Jahre alt sein. Die Teilnahme an einem der Kurse setzt eine 
entsprechende gesundheitliche Eignung voraus. Auf Verlangen der Stadtwerke 
Kirchheim unter Teck hat sich der Teilnehmer seine gesundheitliche Eignung vor der 
Teilnahme an einem Kurs ärztlich bestätigen zu lassen. Unterlässt er dies und erleidet 
infolge der fehlenden gesundheitlichen Eignung im Rahmen der Kursteilnahme eine 
Verletzung oder gesundheitliche Schädigung, kann er hieraus keinerlei Ansprüche gegen 
die Stadtwerke Kirchheim unter Teck und deren Erfüllungsgehilfen geltend machen. 
 
 

Wechselt der Kursleiter/Ablaufplan: 
Die Stadtwerke Kirchheim unter Teck behalten sich vor, den Kursleiter auch kurzfristig 
auszuwechseln und den Ablauf des Kurses zu verschieben, soweit dies erforderlich ist 
und der Gesamtzuschnitt des Kurses hierdurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
Dies berechtigt den Teilnehmer weder zum Vertragsrücktritt, noch zur Minderung der 
Kursgebühr oder zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sofern nicht in 
Einzelfällen nachgewiesene triftige Interessen bewiesen werden, die die Unangemes-
senheit unter Berücksichtigung der Interessen der Stadtwerke belegen.  

 
 
 
 
 
 



 
Sonstiges: 
Regelmäßige und pünktliche Teilnahme erleichtert einen reibungslosen Ablauf. Aus 
Sicherheitsgründen, bitten wir Sie, die Weisungen der Kursleiter und des Badpersonals 
zu beachten. Bei Nichtbeachtung können Teilnehmer vom Kurs für den Tag oder in 
krassen Fällen ganz ausgeschlossen werden ohne dass sich hieraus ein Schaden-
ersatzanspruch ergibt. Dabei wird der Einzelfall gewürdigt, sowie die gegenseitigen 
Interessen der Vertragsschließenden. Ist demnach den Stadtwerken das Festhalten an 
der Vereinbarung unzumutbar, wird von der genannten Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
Genauere Informationen zu den Kursen bekommen Sie im Bad. 

 
 
Haftung: 
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigenes Risiko. Die Haftung der Stadtwerke 
Kirchheim unter Teck und ihrer Erfüllungsgehilfen beschränkt sich, außer für Schäden 
aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder aus der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, auf Schäden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
sowie auf den Ersatz des typischerweise eintretenden Schadens. 

 
 
Verbraucherschlichtung: 
Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 
 
 

Stand: April 2023 
 
 
  


